
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1981/6/20 B283/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1981

Index

90 Straßenverkehrsrecht, Kraftfahrrecht

90/01 Straßenverkehrsordnung 1960

Norm

B-VG Art83 Abs2

B-VG Art118 Abs2

StVO 1960 §29b Abs4

Wr Stadtverfassung §132 Abs1

Rechtssatz

StVO 1960; §29b Abs4 regelt keine Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde; keine Bedenken

gegen diese Bestimmung; kein Entzug des gesetzlichen Richters

Entscheidungstexte

B 283/78

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 20.06.1981 B 283/78

Schlagworte

Gemeinderecht, Wirkungsbereich eigener, Straßenpolizei örtliche, Wirkungsbereich übertragener, Straßenpolizei,

Behördenzuständigkeit, Straßenbenützer bevorzugte
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